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Anlass und Erfordernis der Planung

Einführung
Nördlich der Ortsteile Dörflas und Falkendorf befinden sich landwirtschaftlich genutzte Ackerflächen. 
In diesem Teil des Gemeindegebiets der Gemeinde Aurachtal hat der Vorhabenträger Friedrich 
Brehm die Einleitung eines Verfahrens zur Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans für
die Errichtung eines Solarparks mit einer Fläche von 24,6 ha (einschließlich der Flächen für cef-
Maßnahmen) beantragt. Der Vorhabenträger ist finanziell in der Lage, das Vorhaben und die 
Erschließungsmaßnahmen innerhalb einer bestimmten Frist durchzuführen. 

Mit der geplanten Photovoltaik-Freiflächenanlage kann das Ziel von Bund und Land unterstützt 
werden, den Anteil an Erneuerbaren Energien  bei der zukünftigen Energiebereitstellung deutlich 
auszubauen und hierdurch den CO2-Ausstoß zu verringern. In Verantwortung gegenüber heutigen 
und künftigen Generationen möchte die Gemeinde hierzu einen wichtigen Beitrag leisten.

Der Gemeinderat der Gemeinde Aurachtal hat daher beschlossen, das Verfahren zur Aufstellung 
eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplans zur Ausweisung eines Sondergebietes (gem. § 11 
BauNVO) mit der Zweckbestimmung „Photovoltaik“ und randlichen Ausgleichsflächen einzuleiten 
und parallel den Flächennutzungsplan zu ändern.

Gesetzliche Grundlagen
Die Vergütung nach dem Energie-Einspeisegesetz in der Fassung von 2017 ist an die Vorlage eines 
Bebauungsplanes im Sinne von §30 BauGB gebunden. 

Die Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans erfolgt auf der Grundlage 
 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 03.November 2017 

(BGBI. i.S. 3634), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 23.August 2023 
 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

21.November 2017 (BGBI. i.S. 3768), zuletzt geändert durch Art. 2 des Gesetzes vom 14. Juni
2021 und vom 01.01.2023 und

 der Planzeichenverordnung (PlanZV) vom 18.12.1990 (BGBI. 1991 I.S. 1802), Inkrafttreten der 
letzten Änderung am 23.06.2021

Die gesetzliche Grundlage für die Beurteilung der naturschutzfachlichen Eingriffsregelung in der 
Bauleitplanung ergibt sich aus §1 Abs.6 Ziff. 7 und §1a BauGB (Baugesetzbuch) i.V.m. §18 Abs.1 u.2 
Satz 1 BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz). Die Ermittlung des erforderlichen Ausgleichs des 
Eingriffs in Natur und Landschaft erfolgt,wird mit Bezug auf den aktuellen Leitfaden „Bauen im 
Einklang mit Natur und Landschaft“ vom 15.12.2021 und dem Schreiben „Bau und landesplanerische
Behandlung von Freiflächen-Photovoltaikanlagen“ des Bayerischen Staatsministeriums für Wohnen, 
Bau und Verkehr vom 10.12.2021 ermittelt.

Rahmenbedingungen und Planungsvorgaben

Lage im Raum, Verwaltungsraum
Die Gemeinde Aurachtal liegt am nördlichen Rand des Regierungsbezirkes Mittelfranken im Landkreis
Erlangen – Höchstadt. Der Verdichtungsraum Nürnberg - Erlangen - Fürth prägt die Region Nürnberg
(7), der Markt liegt hier im Nahbereich des Mittelzentrums Herzogenaurach. Die Entfernung zu 
diesem Mittelzentrum beträgt ca. 3,5km, zur Kreisstadt Erlangen (= Mittelzentrum) etwa 15 km und 
nach Ansbach (Sitz der Regierung) etwa 50 km.
Die Anlagen liegen etwa bis 3 km nordwestlich von Falkendorf, bzw. nordöstlich von Dörflas. 
Das Planungsgebiet liegt in der PV-Förderkulisse (landwirtschaftlich benachteiligte Gebiete) nach 
dem EEG (siehe Energieatlas Bayern).

Verkehrsanbindung
Das Planungsgebiet ist über Ortsstraßen und über die Kreisstraße ERH 13 nach Buch und nach 
Falkendorf und damit auch an die Staatsstraße 2244 angeschlossen. Somit ist das Gebiet an das 
überregionale Verkehrsnetz angeschlossen.
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Ausschnitt Straßenkarte, Bayerisches Landesamt für Vermessung und Geoinformation 2007, verkl.

Vorgaben der Landes- und Regionalplanung
Bauleitpläne sind den Zielen der Raumordnung und der Landesplanung anzupassen. Folgende Ziele 
und Grundsätze des Landesentwicklungsprogramm (LEP) geändert am 01.03.2018 sind für die 
vorgesehene Planung von Relevanz, bzw. zu beachten. 

Die Gemeinde Aurachtal gehört zum Allgemeinen ländlichen Raum am Rande des 
Verdichtungsraums der Metropole Nürnberg, Erlangen, Fürth, Schwabach und ist kein Raum mit 
besonderem Handlungsbedarf (RmbH).

1.3.1 Klimaschutz (G): Den Anforderungen des Klimaschutzes soll Rechnung getragen werden, 
insbesondere durch [….] die verstärkte Erschließung und Nutzung erneuerbarer Energien […]
5.4.1 Erhalt land- und forstwirtschaftlicher Nutzflächen […..] (G): Land- und forstwirtschaftliche sollen 
erhalten werden. Insbesondere hochwertige Böden sollen nur in den unbedingt notwendigem 
Umfang für andere Nutzungen in Anspruch genommen werden
6.2.1 Ausbau der Nutzung erneuerbarer Energien 
(Z) Erneuerbare Energien sind verstärkt zu erschließen und zu nutzen.
6.2.3 Photovoltaik
(G) Freiflächen-Photovoltaikanlagen sollen möglichst auf vorbelasteten Standorten realisiert werden.

RP7 6.2.2.1 Sonnenenergie 
(Z) Die Möglichkeiten der direkten und indirekten Sonnenenergienutzung sollen innerhalb der 
gesamten Region verstärkt genutzt werden.

In der Verordnung über die LEP-Fortschreibung 2018 wird ausdrücklich begründet, dass Freiflächen-
Photovoltaikanlagen und Biomasseanlagen keine Siedlungsflächen im Sinne des Ziels 3.3 sind und 
daher auch nicht dem Anbindegebot unterliegen.

Regionalplan für die Region Nürnberg (7) 
Der Regionalplan trat 1988 in Kraft und wurde seither mehrmals fortgeschrieben. Die Gemeinde 
Aurachtal liegt im allgemeinen ländlichen Teilraum im Umfeld des Großen Verdichtungsraums 
Nürnberg-Fürth-Erlangen. Die Gemeinde Aurachtal ist eine ländliche (Flächen)-Gemeinde ohne 
zentral-örtliche Funktion.
Besondere Aussagen für die Siedlungsentwicklung der Gemeinde Aurachtal sind nicht enthalten. 
Bei der Energieversorgung werde u.a. folgende Ziele verfolgt:
6.2.2 Sonnenenergie (Stand 01 06 2008) 
6.2.2.1 
(Z) 
Die Möglichkeiten der direkten und indirekten Sonnenenergienutzung sollen innerhalb der 
gesamten Region verstärkt genutzt werden. 
6.2.2.2 
(G) 
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Es ist anzustreben, dass Anlagen zur Sonnenenergienutzung in der Region bevorzugt 
innerhalb von Siedlungseinheiten entstehen, sofern eine erhebliche Beeinträchtigung des 
Ortsbildes ausgeschlossen werden kann. 
6.2.2.3 
(G) 
In der Region gilt es großflächige Anlagen zur Sonnenenergienutzung außerhalb von 
Siedlungseinheiten möglichst an geeignete Siedlungseinheiten anzubinden, sofern eine 
erhebliche Beeinträchtigung des Orts- und Landschaftsbildes ausgeschlossen werden 
kann.

Folgende Grundsätze und Ziele des Regionalplans betreffen Landschaftliche Vorbehaltsgebiete:

1.3.1 Landschaftliche Vorbehaltsgebiete
(Z) Folgende Gebiete werden als Vorbehaltsgebiete zur Sicherung und Erhaltung besonders 
schutzwürdiger Landschaftsteile (landschaftliche Vorbehaltsgebiete) ausgewiesen:
LB 2 Aischtal und Weihergebiet des Aischgrundes im Mittelfränkischen Becken

Das Planungsgebiet liegt außerhalb des landschaftlichen Vorgehaltsgebiets.

Entlang des Tals der Aurach zieht sich ein regionaler Grünzug, RG 5 Aurachtal (zur Regnitz) (K, S) mit 
Funktionen für den Klimaschutz und der Gliederung der Siedlungsräume. Das Planungsgebiet liegt 
außerhalb dieses regionalen Grünzugs.

Ausschnitt aus dem Regionalplan, mit den x-Flächen des landschaftlichen Vorbehaltsgebietes ohne 
Maßstab

Standort-Alternativenprüfung
Im Rahmen der Änderung des Flächennutzungsplans und der Aufstellung des Bebauungsplans kann 
kein vollumfängliches Standortkonzept der Gemeinde entsprechend der Gliederung nach den 
Hinweisen des Bay.StM für Wohnen, Bau und Verkehr von 2021 erstellt werden.

Die Flächen für diese Planung wurden jedoch entsprechend den Kriterien wie besonders geeignete 
Flächen, Ausschlussflächen, und Restriktionsflächen entsprechend den Hinweisen von den Ministerien
vom Dezember 2021 geprüft und für geeignet angesehen. Die Standortalternativenprüfung ist 
ausführlich in der Begründung zur Änderung des Flächennutzungsplans enthalten.
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Schutzgebiete /Biotopkartierung

Ausschnitt aus dem Fachinformationssystem FIS der Landesanstalt für Umwelt, mit kartierten 
Biotopen, Planungsflächen rot eingekreist, 2021, ohne Maßstab

Im Geltungsbereich selbst liegt kein kartiertes Biotop. 

Weitere Schutzgebiete sind nicht bekannt. Im Geltungsbereich sind auch keine Biotope nach § 30 
BNatSchG vorhanden. 

An den Hängen des Reichenbachtals im Westen und Süden liegen Teilflächen des kartierten Biotops 
„Hecken und Wälder im Reichenbachtal“.

Nach den Zielen des Arten- und Biotopschutzprogramms sollen im Planungsraum, einem ökologisch 
verarmten Gebiet mit intensivem Ackerbau, auf eine Erhöhung der Strukturvielfalt durch Erhöhung 
der Heckendichte und Förderung von Kleinstrukturen sowie Optimierung bestehender Hecken 
(Entwicklung von Säumen, Einbringung standorttypischer Gehölze etc.) und der Förderung der 
Strukturvielfalt an Teich- und Weiherketten hingewirkt werden.

Nach den bisher der UNB bekannten Daten der Artenschutzkartierung und den Aussagen der UNB 
sind Feldlerche und Rebhuhn besonders in der speziellen artenschutzrechtlichen Kartierung zu 
untersuchen. Diese 2022 durchgeführte Kartierung mit Prüfung der artenschutzrechtlichen 
Tatbestände vom Büro David Köppen, Naturschutzplanung, Neustadt a.d. Aisch ist Bestandteil dieser
Planungen und liegt als Anlage für den Entwurf vor. Die Planung wurde entsprechend überarbeitet 
und zum Thema Artenschutz ergänzt. 
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Rahmenbedingungen der Gemeinde

Räumlicher Geltungsbereich
Der Geltungsbereich umfasst die Flurnummern 495 und 496 in der Gemarkung Münchaurach und die
Flurnummern 468, 480/1, 480/2, 480/3, in der Gemarkung Falkendorf in der Gemeinde Aurachtal.

Das Gebiet ist wie folgt umgrenzt:
Die südliche Fläche mit den Flurnummern 480/1, 480/2, 480/3:
im Norden: Flurnummer 474 tw. Weg
im Osten: Flurnummer 480 Weg, 482 tw.  Weg
im Süden: Flurnummer 482 tw. Weg
im Westen: Flurnummer 480/4 Weg,
alles in der Gemarkung Falkendorf, zusammen 72.881 m²

die nordöstliche Fläche mit der Flurnummer 468:
Im Norden: Flurnummer 466 tw., Weg
Im Osten: Flurnummer 467, Weg
Im Süden: Flurnummer 469 tw., Weg
Im Westen: Flurnummer 493 tw., Weg
alles in der Gemarkung Falkendorf, mit 33.318 m²

die nordwestliche Fläche mit den Flurnummern 495, 496:
im Norden: Flurnummer 497 tw., Weg,
im Osten: Flurnummer 493 tw., Weg,
im Süden: Flurnummer 494,
im Westen: Flurnummer 492, Weg
alles in der Gemarkung Münchaurach, zusammen mit 89.685 m².

Der Geltungsbereich des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans wird um die Flächen für cef-
Maßnahmen (Feldlerchen) ergänzt:

Flurnummer 262 tw., Gemarkung Falkendorf in der Gemeinde Aurachtal 
Die Fläche ist 3,08 ha groß., davon 2,5 ha
Die Fläche ist wie folgt umgrenzt:
Im Norden: Fl.Nr. 324, Weg
Im Osten: Fl.Nr. 261, landw. Fläche
Im Süden: Fl.Nr. 263, landw. Fläche
Im Westen: Fl.Nr. 453/11 Höchstädter Straße

Flurnummer 318 , Gemarkung Falkendorf in der Gemeinde Aurachtal 
Die Fläche ist 2,5 ha groß und umfasst das ganze Flurstück.
Die Fläche ist wie folgt umgrenzt:
Im Norden: Fl.Nr. 453/11 Höchstädter Straße und Fl.Nr. 476 Weg
Im Osten: Fl.Nr. 316, landw. Fläche
Im Süden: Fl.Nr. 474, Weg
Im Westen: Fl.Nr. 479, landw. Fläche

Fläche: 
Der Umgriff des Geltungsbereichs des Bebauungsplans hat eine Gesamtfläche von ca. 24,6 ha.
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Ausschnitt aus der Flurkarte mit Umgrenzung des Geltungsbereichs auf mehreren Teilflächen, ohne 
Maßstab 

Plangrundlage ist die digitale Flurkarte.

Naturraum und Topografie
Das Planungsgebiet gehört in der naturräumlichen Haupteinheit Fränkisches Keuper -  Liasland, 
Mittelfränkisches Becken. 

Geologisch stehen in diesem Bereich Schichten aus Sandstein und Kalkstein mit Zwischenlagen von 
Ton, Schluff und Merkel. Hier sind Pseudogley und Braunerde-Pseudogleyböden aus grusführendem 
Schluff bis Lehm (Deckschicht) über (grusführendem) Lehm bis Ton entstanden. Bodenwertzahl 
zwischen 34 und 45.

Als potentiell natürliche Vegetation lässt sich ein (Bergseggen)-Hainsimsen-im Übergang zu 
Waldmeister-Buchenwald mit Übergängen zum Pfeifengras- (Buchen)-Stieleichenwald ansprechen.

Das Planungsgebiet liegt auf der Hochfläche über dem Reichenbachtal / Aurachtal und ist relativ 
eben. Die Flächen liegen auf der Höhe von etwa 335 bis 338 m NN.  

Flächennutzungsplan 
Der Flächennutzungsplan, der im Parallelverfahren geändert wird, liegt in der Fassung der Änderung 
„Freiflächen-Photovoltaikanlage Aurachtal – Reitäcker“ entsprechend dem Stand des Verfahrens vor.

Die überplante Fläche liegt nördlich vom Ortsteil Dörflas. Die Fläche wurde bisher als 
landwirtschaftliche Fläche dargestellt.

In dieser Änderung des Flächennutzungsplanes wird diese Fläche als Sonderbaufläche nach § 1 Abs. 
1 Ziffer 4 BauNVO (Baunutzungsverordnung) mit der Zweckbestimmung Nutzung Photovoltaik nach §
11 Abs.2 BauNVO dargestellt, die Randbereiche für Ausgleichsmaßnahmen erhalten eine 
Umgrenzung für Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und 
Landschaft (§5 Abs. 2 Nr.10 BauGB). 
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Ausschnitt ohne Maßstab der Änderung des   
Flächennutzungsplans entsprechend dem 
Verfahrensstand mit der Darstellung der 
Sonderbauflächen mit der Zweckbestimmung 
Photovoltaik und der Umgrenzung von 
Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft 

Die erforderlichen Flächen für cef-Maßnahmen werden nicht in der Änderung des 
Flächennutzungsplans dargestellt.

Der Bebauungsplan entwickelt somit sich aus dem Flächennutzungsplan.

Geplante Bebauung und grünordnerische Festsetzungen

Festsetzungskonzept
Als Art der baulichen Nutzung wird entsprechend dem Planungsziel der Gemeinde ein Sondergebiet 
gemäß § 11 Abs. 2 BauNVO mit Zweckbestimmung „Photovoltaik“ festgesetzt. Es sind ausschließlich
die für das Vorhaben vorgesehenen aufgeständerten Solarmodulreihen sowie der Zweckbestimmung 
unmittelbar dienenden baulichen Nebenanlagen wie technische Anlagen zur Speicherung, 
Umwandlung und Abgabe von elektrischer Energie. Diese baulichen Nebenanlagen sind auf den 
Flurnummern 480/1, 480/2 und 480/3 nur in der schraffierten Fläche zulässig. Dies dient dem 
Lärmschutz, ebenso wie die Festsetzung, dass diese Nebenanlagen max. 35 dB(A) nachts emittiert 
werden darf, gemessen an der südlichen Grundstücksgrenze von FlNr. 480/3.

Die Grundflächenzahl (GRZ) als Maß der baulichen Nutzung gemäß § 19 BauNVO im Sondergebiet 
ist auf 0,6 festgesetzt. 60 % des Sondergebiets können so maximal mit PV-Modulen und 
Nebenanlagen überstellt werden. Dadurch wird die Versiegelung begrenzt. Die dazwischen 
liegenden Flächen können bewirtschaftet werden und die Begrünung erhält genügend Licht für eine 
weitgehende Begrünung. Die Höhe der Solarmodule wird einheitlich auf 3,20m begrenzt, die der 
baulichen Nebenanlagen auf 3,50m. Dadurch wird die Fernwirkung minimiert. Nach Rücksprache mit 
dem Verfasser der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung,Herr Köppen, wurde festgestellt, dass 
der gesichtete Kiebitz vermutlich bei den nördlichen Weihern mehr als 250m entfernt zum Zaun der 
nördlichen Anlagenfläche brütete. Bisher gibt es keine Untersuchungen, wie das Verhalten der 
Kiebitze bezüglich der Horizontüberhöhung von FF-PV-Anlagen im speziellen ist. Aus vorhandenen 
Untersuchungen zum Meidungsverhalten zu Sträuchern, Bäumen oder frequentierten Wegen geht 
man davon aus, dass ab einem Abstand von mehr als 250 m das Meidungsverhalten zu höheren 
Strukturen signifikant abnimmt. Daher wird auf eine reduzierte Anlagenhöhe in diesem Bereich 
verzichtet. Bauliche Nebenanlagen sind nur einzelne Bauwerke. Überwachungskameras sind während 
der Bauphase für den Diebstahlschutz zeitlich begrenzt notwendig. Um nach Ende der Nutzung durch
Solaranlagen die Flächen wieder landwirtschaftliche nutzen zu können, müssen die Drainagen in ihrer 
Funktion erhalten werden.
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Unter Bauweise, Baulinien und Baugrenzen werden Betonfundamente für die Tragkonstruktionen 
ausgeschlossen und daher der Eingriff reduziert. Die überbaubaren Grundstücksflächen sind im 
Planteil mittels Baugrenzen gem. § 23 Abs. 3 BauNVO festgesetzt. Solarmodule und zulässige 
Nebenanlagen dürfen nur innerhalb der Baugrenze errichtet werden. Die Errichtung von 
Einfriedungen ist auch außerhalb der Baugrenze zulässig. Die Ausgleichsflächen liegen außerhalb des
Zaunes. Die Zäune sind mit einem eigenen Zeichen mit einer Höhe von 2,50 m und einem 
freibleibenden Abstand zur Geländeoberfläche von 10-20 cm festgesetzt. Dadurch wird er für 
kleinere Tiere durchlässig (V6 nach der saP). Der eingeflochtene Sichtschutz am südlichen 
Anlagenrand schafft gleich einen Sichtschutz bis die Gehölze entsprechend groß sind. Durch den 
eingeflochtenen Sichtschutz zur Wohnbebauung hin wird sofort eine Sichtabdeckung erreicht.  Das 
Verbot chemischer Zusätze bei gegebenenfalls notwendiger Oberflächenreinigung der Module dient 
dem Gewässer- und Bodenschutz.

Umfahrungswege als gemulchte Graswege für Pflege und Unterhalt entsprechen der 
Vermeidungsmaßnahme für ein extensives Wegenetz nach der speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung und verursachen keine Versiegelung.

Unter Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur 
Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft sind alle erforderlichen Festlegungen für die 
Anlage und dauerhafte Pflege der Eingrünungs- und Ausgleichsflächen an den Rändern der Anlagen 
festgesetzt. Sie dienen dem Ausgleich nach der bayerischen Eingriffsregelung (2021) sofern sie 
breiter als 10 m sind und/oder dienen der Eingrünung. Die Ermittlung des erforderlichen 
Ausgleichsbedarfs erfolgt im Umweltbericht. In der Regel sind die Flächen 5m breit, am westlichen 
Rand der nördliche Teilfläche und am südlichen Rand der östlichen Teilfläche sind die Flächen für die 
Ausgleichsmaßnahmen breiter als 10 m mit einem Streifen von 6,5m, der mit Sträuchern bepflanzt 
wird.  Ziel ist die Anlage und Entwicklung von mäßig extensivem Grünland und von 
Gehölzpflanzungen entlang der Ränder mit heimischen standortgerechtem Saat- und Pflanzmaterial. 
An den Rändern werden überwiegend niedrig bleibende dornige Sträucher gepflanzt, nur an der 
Südseite von Flurnummer 480/1-3 sowie an der Westseite der nördlichen Fläche sind höhere und 
breitere Gehölzpflanzungen festgesetzt. Die Begrünungsmaßnahmen dienen der Einbindung in die 
Landschaft und der Verbesserung des Lebensraumangebots im Gebiet. Durch die Unterbrechungen 
der randlichen Heckenpflanzungen sollen diese Hecken nicht zu gleichförmig werden. Durch diese 
Maßnahmen soll an die Hecken in der Umgebung angeschlossen werden. Bei der Pflanzung werden 
in diesen Bereichen größere Lücken zwischen den Pflanzgruppen vorgesehen werden, sodass eine 
den Artansprüchen der Offenlandbrüter entsprechende Übersichtlichkeit gewahrt wird. Durch 
wiederkehrende Pflegeeingriffe sollen die Pflanzungen daran gehindert werden eine geschlossene 
Gehölzkulisse zu bilden. Die den Waldbereichen zugewandten Seiten können geschlossen bepflanzt 
werden (insb. Salicaceae). Dies wird durch unterschiedliche Pflanzschematas genauer beschrieben. 
Reptilienersatzhabitat

An der südwestlichen Ecke der nordwestlichen Anlagenfläche innerhalb der Umgrenzung für Flächen 
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung wird ein Reptilienersatzhabitat angelegt. Zauneidechsen und 
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Schlingnattern wurden zwar im Gutachten (saP) nicht festgestellt, können aber vorkommen. Dieses 
Ersatzhabitat ist vor den Bauarbeiten nach den Angaben unter den Maßnahmen zur Sicherung der 
Ökologischen Funktionalität und der unten stehenden Skizze aus dem Gutachten (saP) anzulegen. 
Dadurch wird Ersatzlebensraum für Reptilien und andere Tierarten geschaffen 

Flächen für Maßnahmen zur Sicherung der ökologischen Funktionalität 
Neben den Anlagenflächen werden nach den Vorgaben der speziellen artenschutzrechtlichen 
Prüfung (saP) für cef-Maßnahmen (Feldlerche) weitere 5 ha Ackerland entsprechend den 
Anforderungen für Feldlerchenbrutflächen (in einem Umkreis von ca. 2km, Abstände zu vertikalen 
Strukturen und stark befahrenen Feldwegen) benötigt. Nach § 9 Abs. 2 der Bayerischen 
Kompensationsverordnung sollen agrarstrukturelle Belange berücksichtigt werden und im 
Landkreisvergleich überdurchschnittliche Böden nicht vorrangig für Kompensationsmaßnahmen 
herangezogen werden. Im Landkreis Erlangen-Höchstadt liegen die durchschnittlichen 
Bodenwertzahlen für Acker bei 38 und für Grünland bei 44. Da in der Gemeinde Aurachtal sehr viele 
Flächen über diesen Durchschnittswerten liegen, ist es sehr schwierig, mit den für die CEF-
Maßnahmen gestellten Anforderungen mit räumlichen Nähe zu den Anlagenflächen geeignete 
Flächen zu finden. 

Flurnummer Fläche der Parzelle in ha Bodenwertzahl Bodenwertzahl x Fläche
318 tw. 1,54 45 69,3

Wiese 318 tw. 0,96 43 41,28
262 tw. 1,6 39 62,4
262 tw. 0,9 44 39,6

Summe 5 212,58

durchschnittliche Bodenwertzahl: 42,516

Der nicht benötigte Anteil des Grundstückes Fl-Nr. 262 wurde an den Rand zur Höchstadter Straße 
gelegt, um auch hier Abstand zu halten. Deshalb konnte nicht der Teil des Grundstücks mit den 
höheren Bodenwertpunkten nicht beansprucht werden, sondern der Teil zur Straße mit den 
schlechteren Bodenwertzahlen wurde ausgewählt, um die CEF-Maßnahme zu optimieren.

Trotz intensiven Bemühens und der Kontaktaufnahme mit vielen Landwirten konnten keine besser 
geeigneten Flächen gefunden werden.
Diese Flächen werden im Bebauungsplan und im Vorhaben- und Erschließungsplan festgesetzt und 
gelten nur für die Zeit solange die Anlagen stehen.
Die Anlage und Pflege der Flächen ist festgesetzt und die Flächen sind vor Baubeginn herzustellen. 

Unter den Maßnahmen zum Artenschutz sind Beschränkungen für den Baubetrieb , zu technischen 
Einrichtungen und Beleuchtungsanlagen, sowie Nistkästen festgesetzt, die dazu dienen, dass durch 
die Bauarbeiten artenschutzrechtliche Belange berücksichtigen zu sind.

Unter den Hinweisen durch Text wird unter anderem darauf hingewiesen, dass der Vorhaben- und 
Erschließungsplan die Festsetzungen und Hinweise des Bebauungsplans enthält und gemäß §12 Abs.
3a BauGB sind nur solche Vorhaben zulässig, zu deren Durchführung sich der Vorhabenträger im 
Durchführungsvertrag verpflichtet. Im Durchführungsvertrag werden darüber hinaus Aussagen zur 
Durchführung der Baumaßnahmen, zur Erschließung und Wegebenutzung, zum Anschluss an das 
öffentliche Wegenetz und anderes getroffen.
Damit wird die Umsetzung des Bebauungsplans verpflichtend gewährleistet.

Erschließung
Verkehrliche Erschließung
Das Gebiet ist über Gemeindewege an das öffentliche Verkehrsnetz angeschlossen, Zufahrten zu den
Anlagenflächen sind festgesetzt. Die bestehenden Straßen und Wege sind ausreichend dimensioniert
und leistungsfähig für den Bau und Betrieb der PV-Anlagen. Innerhalb der PV-Anlagenfläche werden 
keine Befestigungen für Wege vorgenommen und Graswege angelegt.

Einspeisung
Ein Einspeisepunkt in das Stromnetz ist reserviert. Nebenanlagen und kleine Betriebsgebäude für den
Unterhalt und zur Einspeisung in das Stromnetz (Trafo) werden erstellt werden. 
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Ver- und Entsorgung
Es entsteht im Betrieb kein Müll. Während der Bauphase kann Verpackungsmüll entstehen, der 
ordnungsgemäß entsorgt wird. Anschluss an die Trinkwasserver- und Abwasserentsorgung ist nicht 
erforderlich. Löschwasser wird auch nicht bereitgestellt.
Die Sammlung und Einleitung von Oberflächenwasser in einen Vorfluter ist nicht erforderlich und 
nicht geplant.

Immissionsschutz
Für die Flurnummern 480/1, 480/2, 480/3 sind alle bauliche Nebenanlagen (Umwandlungsstationen, 
Trafos, Übergabestationen u.ä.) der Photovoltaikanlage nur innerhalb dieser schraffierten Teilfläche 
zulässig. Von den technischen Ausstattungseinrichtungen dürfen max. 35 dB(A) nachts emittiert 
werden. Der Summenschallleistungspegel von 35 dB(A) nachts entspricht nach der TA Lärm dem 
Immissionsrichtwert für nachts in Reinen Wohngebieten (Das angrenzende Wohngebiet ist ein 
allgemeines Wohngebiet mit höheren Werten.), der Wert für tags liegt nach dieser Technischen 
Anleitung bei 50 dB(A). Nachts ist nicht mit Lärm von den Anlagen zu rechnen, da nachts kein Strom 
produziert wird. Aus immissionsschutzfachlicher Sicht ist aufgrund der Lage und der Entfernung zu 
den nächstgelegenen Immissionsorten nicht mit einer Lärmeinwirkung zu rechnen, welche als 
schädliche Umwelteinwirkungen, im Sinne des § 3 BimSchG, zu bewerten wäre. Die südlich gelegene 
Wohnbebauung wird damit in einem weiter als der gesetzlichen Anforderung entsprechenden Maß 
vor Lärm geschützt werden.
Eine Untersuchung zu möglichen Reflektionen hat für die südlich liegende Bebauung keine 
Beeinträchtigung ergeben. Zum vorsorglichen Schutz wird am südlichen Rand der südlichen Fläche 
eine durchgehende Hecke gepflanzt und zuerst in den Zaun mit Bändern ein Sichtschutz 
eingeflochten.

Maßnahmen zur Ordnung von Grund und Boden
Alle Flächen für Ausgleichsmaßnahmen und für cef-Maßnahmen werden durch Festsetzungen im 
Bebauungsplan und dinglich vor Rechtskraft durch einen Eintrag ins Grundbuch und Festlegung einer
Reallast und durch beschränkt persönliche Grunddienstbarkeitsbestellung gesichert.

Berücksichtigung von allgemeinen Anforderungen und Belangen

Belange der Baukultur, des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege
In den vorhandenen Listen und Beschreibungen von Denkmälern sind keine Hinweise auf Boden- und
Baudenkmäler im Planungsgebiet enthalten. Vorsorglich wird unter den Hinweisen durch Text auf die 
Meldepflicht im Falle von Auffinden alter Gegenstände hingewiesen. 

Belange des Umweltschutzes einschließlich Naturschutz und der Landschaftspflege 
Die geplante Maßnahme hat Auswirkungen auf das Landschaftsbild. Eingrünungs- und 
Ausgleichsmaßnahmen an den Rändern der Anlage binden die Anlage in die Landschaft ein und 
verringern den Eingriff in das Landschaftsbild. Die erforderlichen Ausgleichsflächen werden an den 
Rändern des Geltungsbereichs bereitgestellt. Weiterhin wurden ein Gutachten zur spezielle 
Artenschutzrechtliche Prüfung, ein Blendgutachten und eine Sichtbarkeitsanalyse erstellt, die 
Bestandteil des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans sind.

Belange der Wirtschaft
Durch die Ausweisung dieses Sondergebietes für Photovoltaikanlagen soll der heimischen Wirtschaft 
Entwicklungsmöglichkeiten gegeben werden und regenerative Energien gefördert werden.

Beteiligung der Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit
Mit der Gemeinde wurde die Planung im Vorfeld abgestimmt und mehrfach im Gemeinderat 
behandelt. Eine bestehende Anlage des Projektentwicklers hat der Gemeinderat besichtigt. Im 
Rahmen der Beteiligung der Träger öffentlicher Belange wurden auch die Nachbargemeinden 
beteiligt.
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Die Frühzeitigen Beteiligung der Öffentlichkeit und der Träger öffentlicher Belange fand vom 
06.12.2021-07.01.2021 statt, die öffentliche Auslegung vom 22.05.2023 – 23.06.2023.

Liste der beteiligten Träger öffentlicher Belange:

Gemeinde Weisendorf
Markt Emskirchen
Stadt Herzogenaurach
Gemeinde Oberreichenbach
Amt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung
Amt für ländliche Entwicklung
Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten
Bayer. Landesamt für Denkmalpflege
Bund Naturschutz e.V.
Handwerkskammer für Mittelfranken
Industrie- und Handelskammer 
Kreisbrandrat
Kreisheimatpfleger
Landesbund für Vogelschutz
Landratsamt Erlangen-Höchstadt
Verkehrsbund Großraum Nürnberg GmbH
Deutsche Post AG
Planungsverband
Staatliches Bauamt Nürnberg
Regierung von Mittelfranken
Telekom Technik GmbH
Wasserwirtschaftsamt
Bayernwerk Netz GmbH
PLEdoc GmbH
Bayerischer Bauernverband
Herzo Werke GmbH
Polizei Herzogenaurach
Landschaftspflegeverband Mittelfranken

Anlage
Plan; Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Freiflächen- Photovoltaikanlage Aurachtal-Reitäcker“ 
Maßstab 1:1000 in der Fassung vom 15.11.2023

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Freiflächen- Photovoltaikanlage Aurachtal-Reitäcker“; 
Umweltbericht in der Fassung vom 15.11.2023

Vorhaben- und Erschließungsplan „Freiflächen- Photovoltaikanlage Aurachtal-Reitäcker“
Maßstab 1:1000 in der Fassung vom 15.11.2023

Fachbeitrag zur Artenschutzrechtlichen Prüfung für das Vorhaben Photovoltaikanlage Aurachtal 
Reitäcker (Teilflächen Nord und Süd); David Köppen, Neustadt a.d.Aisch, vom 11.09.2022 

Fachgutachten zur Bewertung der Blendwirkung durch Reflexion an PV-Modulen (Blendgutachten) 
einer PV-Freiflächenanlage in 91086 Aurachtal, Bayern; DGS Gesellschaft für Solarenergie Berlin 
mbH, 2020

Büro chora blau, Visualisierungen, Ansicht von Süden auf die geplanten Anlagen, Hannover 2021, im 
Text eingearbeitet
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